
1

FINANZANTRAG
TEST

DIGITALES
DRUCKSACHENPAKET
27. OKTOBER 2015

HoPo 
GAMIFICATION

SATZUNGSÄNDERUNGSANTRAG
GAMIFICATIONAUSSCHUSS  
17. APRIL 2016 LET‘S DO THIS!



2

ANTRA SATZUNGSÄNDERUNGSANTRAG
GAMIFICATIONAUSSCHUSS 

SÄ ANTRAG  
1. LESUNG
Antragssteller*Innen:  
Jonathan Dehn

GAMIFICATIONAUSSCHUSS

Das Studierendenparlament möge beschließen:
Die „SATZUNG DER STUDIERENDENSCHAFT DER 
ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD“ 
wird wie folgt geändert:

ZWEITER ABSCHNITT: STUDIERENDENPARLAMENT

alter Version: 

§ 5 Aufgaben des Studierendenparlaments
Das Studierendenparlament entscheidet in allen grund-
sätzlichen Angelegenheiten der Studierendenschaft. Seine 
Aufgabe ist es insbesondere:

1. die Satzung der Studierendenschaft und ihre Ergänzungs-
ordnungen zu beschließen,

2. die Präsidentin des Studierendenparlaments und ihre 
Stellvertreterinnen zu wählen,

3. den Haushaltsausschuss des Studierendenparlaments zu 
wählen,

4. die Vorsitzende des AStA und ihre Vertreterinnen (Refe-
rentinnen) zu wählen,

5. die Mitglieder des Medienausschuss zu wählen,

6. über die Entlastung der Mitglieder des AStA, der Ge-
schäftsführerin der Studentischen Medien und ihrer Stell-
vertreterin zu entscheiden,

7. die studentischen Mitglieder der Universität Greifswald 
in den Verwaltungsrat des Studentenwerks Greifswald zu 
wählen,

8. die Greifswalder Vertreter der Landeskonferenz der Stu-
dierendenschaften (LKS) zu wählen,

9. den jährlichen Haushaltsplan zu beschließen und dessen 
Ausführung zu kontrollieren,

10. die Kassenprüfer zu bestellen

Satzung der Studierendenschaft

11. über die Durchführung einer Urabstimmung oder die 
Einberufung einer Vollversammlung zu beschließen,

12. einen Vorschlag für den Vorstand des Studentenwerks 
Greifswald zu unterbreiten, sowie

13. die Studierendenschaft regelmäßig über seine Arbeit und 
seine Beschlüsse zu informieren.

neue Version: 

§ 5 Aufgaben des Studierendenparlaments 
Das Studierendenparlament entscheidet in allen grund-
sätzlichen Angelegenheiten der Studierendenschaft. Seine 
Aufgabe ist es insbesondere:

1. die Satzung der Studierendenschaft und ihre Ergänzungs-
ordnungen zu beschließen,

2. die Präsidentin des Studierendenparlaments und ihre 
Stellvertreterinnen zu wählen,

3. den Haushaltsausschuss des Studierendenparlaments zu 
wählen,

4. die Vorsitzende des AStA und ihre Vertreterinnen (Refe-
rentinnen) zu wählen,

5. die Mitglieder des Medienausschuss zu wählen,

6. über die Entlastung der Mitglieder des AStA, der Ge-
schäftsführerin der Studentischen Medien und ihrer Stell-
vertreterin zu entscheiden,

7. die Mitglieder des Gamificationausschusses zu wählen

8. die studentischen Mitglieder der Universität Greifswald 
in den Verwaltungsrat des Studentenwerks Greifswald zu 
wählen,

9. die Greifswalder Vertreter der Landeskonferenz der Stu-
dierendenschaften (LKS) zu wählen,

10. den jährlichen Haushaltsplan zu beschließen und dessen 
Ausführung zu kontrollieren,

11. die Kassenprüfer zu bestellen

Satzung der Studierendenschaft

12. über die Durchführung einer Urabstimmung oder die 

Einberufung einer Vollversammlung zu beschließen,

13. einen Vorschlag für den Vorstand des Studentenwerks 
Greifswald zu unterbreiten, sowie

14. die Studierendenschaft regelmäßig über seine Arbeit und 
seine Beschlüsse zu informieren.

alte Version:

§ 10 Ausschüsse und Arbeitsgruppen
(1) Das Studierendenparlament kann zur Koordinierung und 
inhaltlichen Stärkung seiner Arbeit Ausschüsse, sowie stän-
dige oder nichtständige Arbeitsgruppen einrichten.

(2) Das Studierendenparlament kann mit der Einrichtung 
des Ausschusses oder der Arbeitsgruppe entsprechende 
Regelungen über die Mitgliederanzahl, Organisation, Grund-
sätze der Arbeit, Richtlinien, sowie weitere Bestimmungen 
festlegen. Das Studierendenparlament kann beschließen, 
dass einzelne Ausschüsse oder Arbeitsgruppen die Studie-
rendenschaft in ihrem Sachgebiet nach außen vertreten, 
soweit kein entsprechendes AStA-Referat besteht.

(3) Beschlüsse werden innerhalb der Ausschüsse und Ar-
beitsgruppen mit einfacher Mehrheit gefasst; Sondervoten 
sind möglich.

(4) Ausschüsse und ständige Arbeitsgruppen, sowie ihre 
nach Abs. 2 festgelegten Bestimmungen, sind in einer Anla-
ge zu dieser Satzung festzuhalten.

(5) Ausschüsse und Arbeitsgruppen schlagen dem Stu-
dierendenparlament eine Vorsitzende aus ihrer Mitte vor. 
Diese wird vom Parlament gewählt und ist diesem rechen-
schaftspflichtig. Die Vorsitzende des Ausschusses oder der 
Arbeitsgruppe soll ein Mitglied des Studierendenparlaments 
sein. Die weiteren Mitglieder müssen keine Mitglieder des 
Studierendenparlaments sein.

(6) Das Studierendenparlament richtet als ständigen Aus-
schuss den Haushaltsausschuss ein. Näheres über seine 
Wahl, Zusammensetzung und Aufgaben regelt die Finanz-
ordnung.

(7) Das Studierendenparlament richtet als ständigen 
Ausschuss den Medienausschuss ein. Näheres regeln die 
Bestimmung im Abschnitt der moritz.medien.
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SATZUNGSÄNDERUNGSANTRAG
GAMIFICATIONAUSSCHUSS

neue Version: 

§ 10 Ausschüsse und Arbeitsgruppen
(1) Das Studierendenparlament kann zur Koordinierung und 
inhaltlichen Stärkung seiner Arbeit Ausschüsse, sowie stän-
dige oder nichtständige Arbeitsgruppen einrichten.

(2) Das Studierendenparlament kann mit der Einrichtung 
des Ausschusses oder der Arbeitsgruppe entsprechende 
Regelungen über die Mitgliederanzahl, Organisation, Grund-
sätze der Arbeit, Richtlinien, sowie weitere Bestimmungen 
festlegen. Das Studierendenparlament kann beschließen, 
dass einzelne Ausschüsse oder Arbeitsgruppen die Studie-
rendenschaft in ihrem Sachgebiet nach außen vertreten, 
soweit kein entsprechendes AStA-Referat besteht.

(3) Beschlüsse werden innerhalb der Ausschüsse und Ar-
beitsgruppen mit einfacher Mehrheit gefasst; Sondervoten 
sind möglich.

(4) Ausschüsse und ständige Arbeitsgruppen, sowie ihre 
nach Abs. 2 festgelegten Bestimmungen, sind in einer Anla-
ge zu dieser Satzung festzuhalten.

(5) Ausschüsse und Arbeitsgruppen schlagen dem Stu-
dierendenparlament eine Vorsitzende aus ihrer Mitte vor. 
Diese wird vom Parlament gewählt und ist diesem rechen-
schaftspflichtig. Die Vorsitzende des Ausschusses oder der 
Arbeitsgruppe soll ein Mitglied des Studierendenparlaments 
sein. Die weiteren Mitglieder müssen keine Mitglieder des 
Studierendenparlaments sein.

(6) Das Studierendenparlament richtet als ständigen Aus-
schuss den Haushaltsausschuss ein. Näheres über seine 
Wahl, Zusammensetzung und Aufgaben regelt die Finanz-
ordnung.

(7) Das Studierendenparlament richtet als ständigen 
Ausschuss den Medienausschuss ein. Näheres regeln die 
Bestimmung im Abschnitt der moritz.medien.

(8) Das Studierendenparlament richtet als ständigen Aus-
schuss den Gamificationausschuss ein. Näheres regeln die 
Bestimmung im Abschnitt 5.

Des Weiteren ist nach dem Abschnitt: „FÜNFTER AB-
SCHNITT: WEITERE EINRICHTUNGEN UND UNTER-
GLEIDERUNGEN DER STUDIERENDENSCHAFT“ folgen-
der neuer Paragraph einzufügen: neue Version:  

§ 35 Zusammensetzung des Gamificationausschuss
(1) Der Gamificationausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. 
Eines wird durch das Studierendenparlament, eines durch 
die Geschäftsführung und Chefredaktionen der moritz.me-
dien, eines durch die Fachschaftskonferenz, eines durch den 
Allgemeinen Studierendenausschuss und weiteres Mitglied 
von der AG Studentischen Kultur vorgeschlagen.

(2) Die Vorschläge sollten die Breite und Vielfalt der Greifs-
walder Studierendenschaft repräsentieren. Sie sollten aus 
der Mitte der unterschiedlichen Organe der Studierenden-
schaft, der studentischen Kulturträger*innen und den Trä-
ger*innen weiteren studentischen Engagements stammen. 
Sie müssen Mitglieder der Studierendenschaft sein.

§ 36 Wahl des Gamificationausschuss

(1) Die Mitglieder des Gamificationausschuss werden vom 
Studierendenparlament mit der Mehrheit seiner stimmbe-
rechtigten Mitglieder geheim gewählt.

(2) Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Die Mitglieder des Gamifi-
cationausschusses werden zu Beginn des Sommersemes-
ters gewählt.

(3) Mitglieder des Gamificationausschuss können vom Stu-
dierendenparlament mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit seiner 
stimmberechtigten Mitglieder abberufen werden.

§ 35 Sitzungen des Gamificationausschuss

(1) Der Gamificationausschuss wählt aus seiner Mitte eine*n 
Vorsitzende*n, der*die die Sitzungen leitet. Der Gamificatio-
nausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner 
Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit den Stimmen 
der Mehrheit seiner Mitglieder sofern die Satzung oder 
die Geschäftsordnung des Gamificationausschuss nichts 
anderes bestimmt.

(2) Die Sitzungen des Gamificationausschuss sind hoch-
schulöffentlich. Bei Personaldebatten und begründeten 
Einzelfällen tagt er nichtöffentlich. Das Präsidium des Stu-
dierendenparlaments zählt dabei nicht als Öffentlichkeit.

(3) Der Gamificationausschuss kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben.

§ 36 Zuständigkeit und Befugnisse des Gamificationaus-
schuss

(1) Der Gamificationausschuss erstellt eine Online-Platt-
form. Auf dieser Webseite sollte das Projekt fortlaufend 
dokumentiert und Transparenz über die Vorgänge der 

Hochschulpolitik hergestellt werden. Das Regelwerk der 
Gamification wird dort veröffentlicht.

(2) Der Gamificationausschuss dokumentiert die Abläufe 
der StuPa Sitzungen und bewertet die Ergebnisse Anhand 
eines Regelwerkes, welches er am Beginn einer jeden Legis-
latur dem StuPa zur Abstimmung vorlegt. 

(3) Das Regelwerk wird Teil der Anlage dieser Satzung. 

(4) Der Gamificationausschuss veröffentlicht die Ergebnisse  
auf seiner Webseite und fasst in einem hochschulöffentli-
chen Newsletter am Ende eines jeden Semesters den Stand 
der Dinge zusammen.

(5) Der Gamificationausschuss erstellt Auszeichnungen 
in Form von Buttonvorlagen, die im AStA-Büro ausgelegt 
werden. Die Auszeichnungsbutton sollten mithilfe der 
Buttonvorlagen und einer Buttonmaschine dort von jedem 
Studierenden der*die Teilnehmende*r des Spieles ist erstellt 
werden können.

(6) Der Gamificationausschuss erstellt ein Kartenspiel wel-
ches er auf seiner Webseite veröffentlicht. Auf der Webseite 
sollte es Vorlagen zum Selbererstellen und Ausdrucken der 
Karten geben.

(7) Der Gamificationausschuss legt dem StuPa zu Beginn 
einer jeden Legislatur Vorschläge für studentische, soziale 
und/oder kulturelle Projekte oder Vereine vor, für welche 
Microspenden im Laufe der Legislatur durch die Beteiligung 
der StuPist*innen Anhand des Regelsystems generiert 
werden. 

(8) In Zusammenarbeit mit studentischen Autorenvereinen 
und/oder interessierten Studierenden sollte der Gamificatio-
nausschuss ein Narrativ schaffen und regelmäßig auf seiner 
Webseite veröffentlichen.

(9)  Am Ende der Legislatur legt der Gamificationausschuss 
dem StuPa einen Bericht zur Evaluation des Projektes vor.

(10) Das Projekt und damit auch die Tätigkeit des Gamificati-
onausschusses sind bis zur Evaluation des Projektes auf der 
letzten StuPa-Sitzung der Legislatur 2016/2017 befristet.
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SATZUNGSÄNDERUNGSANTRAG
GAMIFICATIONAUSSCHUSS

Die Weiteren Punkte werden der Ordnung nach angepasst. 
Das heißt:

• § 35 Vollversammlung wird zu § 36 Vollversammlung

• § 36 Geschäftsordnung der Vollversammlung wird zu  
§ 37 Geschäftsordnung der Vollversammlung

• § 37 Urabstimmung wir zu § 38 Urabstimmung

• § 38 Fachschaften wird zu § 39 Fachschaften

• § 39 Finanzmittel wird zu § 40 Finanzmittel

• § 40 Beiträge der Studierenden wird zu  
§ 41 Beiträge der Studierenden

• § 41 Haushalt wird zu § 42 Haushalt

• § 42 Privatrechtliche Unternehmen wird zu  
§ 43 Privatrechtliche Unternehmen

• § 43 Haftung wird zu § 44 Haftung

• § 44 Begriff „Mehrheit der Mitglieder des Studierenden-
parlaments“ wird zu § 45 Begriff „Mehrheit der Mitglie-
der des Studierendenparlaments“

• § 45 Mitgliedschaft in Vereinigungen und Organisatio-
nen wird zu § 46 Mitgliedschaft in Vereinigungen und 
Organisationen

• § 46 Gleichstellung wird zu § 47 Gleichstellung

• § 47 Bekanntmachung wird zu § 48 Bekanntmachung

• § 48 Ergänzungsordnungen und Anlagen wird zu  
§ 49 Ergänzungsordnungen und Anlagen

• § 49 Beschluss, Aufhebung und Änderung von Satzun-
gen und Anlagen wird zu § 50 Beschluss, Aufhebung 
und Änderung von Satzungen und Anlagen

• § 50 Auslegung der Satzung wird zu § 51 Auslegung der 
Satzung

• § 51 Fristen wird zu § 52 Fristen

• § 52 Inkrafttreten wird zu § 53 Inkrafttreten

In der I. Anlage gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung der Studie-
rendenschaft ist folgender Punkt neu einzufügen: 

alte Version: 

I. Anlage gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung der Studieren-
denschaft
Folgende Auschüsse und ständige Arbeitsgruppen hat das 
Studierendenparlament eingerichtet:

a) AG Satzung,

b) Gender Trouble AG,

c) AG-Ökologie,

d) AG Studentische Kultur,

e )Arndt-AG,

f) Haushaltsausschuss,

g) Medienausschuss. 

neue Version: 

I. Anlage gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung der Studieren-
denschaft
Folgende Auschüsse und ständige Arbeitsgruppen hat das 
Studierendenparlament eingerichtet:

a) AG Satzung,

b) Gender Trouble AG,

c) AG-Ökologie,

d) AG Studentische Kultur,

e )Arndt-AG,

f) Haushaltsausschuss,

g) Medienausschuss. 

h) Gamificationausschuss

Begründung
Dies ist die Satzungsänderung, die nötig ist, um den Gami-
ficationausschuss einzurichten. Die Vollversammlung hat 
dem StuPa bereits auf zweimal den Auftrag gegeben dieses 
Experiment zu wagen. Ihr solltet das auch tun! Weitere 
Erläuterungen erfolgen mündlich.

Im Anhang befindet sich eine ausführliche Präsentation.

FRAGEN?

ABSTIMMUNG GAMIFICATIONAUSSCHUSS

WUNSCH: JA NEIN  ENTHALTUNG

REALITÄT: JA NEIN  ENTHALTUNG



HoPo 
GAMIFICATION



–  Anwendung spieltypischer Elemente
 und Prozesse in spielfremdem Kontext
– spieltypischen Elementen: 
 Erfahrungspunkte, Highscores, Fortschrittsbalken,  
 Ranglisten, virtuelle Güter oder Auszeichnungen. 
– Ziel: Motivationssteigerung bei wenig herausfordernden,  
 als zu monoton empfundene oder zu komplexe Aufgaben 
– Erste Datenanalysen: teilweise signifikante Verbesserungen 
 bei Benutzermotivation, Lernerfolg, Kundenbindung & Qualität

GAMICFICATION 
WTF?



–  Motivation und Engagement  
 durch Spielelemente
– Elementen am Beispiel eines Brettspiels: 
 Spielplatz/brett > Kontext/Narrativ/Geschichte 
 Karten und Würfel > Elemente des Zufalls
 Spielsteine/Figuren > Personifikation
 Spielbereiche > Belohnung/Reward
– Ziel: Spiel in Einzelteile zerlegen und überlegen, welche  
 Elemente man in Spielfremde Kontexte  übernehmen kann,  
 um die Motivation der Beteiligten zu steigern

GAMICFICATION 
WTF?



Avatare Zufall Punkte

GAMICFICATION

Unvorhersehbarkeit Gegenstände Kontext/Narrativ



Sichtbarer Status (Fortschrittsanzeige): Der Anwender möchte 
das Voranschreiten der eigenen Arbeit klar erkennen können, etwa 
in Form von bestimmten Attributen oder sogenannten „Badges“ 
oder auch einer Prozentanzeige. So entsteht Transparenz in der Er-
füllung einer Teil- oder Gesamtaufgabe, ein zentrales Element der 
Motivation.

GAMICFICATION  
ELEMENTE80%



Rangliste: Wenn die Anwender auch den Status und Fortschritt 
anderer sehen, kann eine erste Art von Wettbewerb entstehen. 

GAMICFICATION  
ELEMENTE



Quest: Eine Aufgabe, die der Benutzer in einer bestimmten Zeit 
absolvieren muss – oft ein Rätsel oder eine einfache Fleißarbeit. 
In vielen Fällen bauen Quests aufeinander auf, um Qualifikationen 
und Erfahrungen zu trainieren. Diese Aufgaben können manchmal 
auch mit anderen zusammen absolviert werden. Dann wird nicht 
nur der reine Kompetenzgewinn gestärkt, sondern auch die Team-
fähigkeit.

GAMICFICATION  
ELEMENTE



Transparenz des Resultats: Der Anwender sollte das Ergebnis 
einer Aktion vorher kennen. Im Falle einer gamifizierten Anwen-
dung wären dies Erfahrungspunkte, Preise oder andere Belobigun-
gen. So kann der Anwender bewerten und auch wertschätzen, 
was seine nächste Aktion ihm selber bringen wird. Dabei ist der 
Gedanke an ein höheres Ziel präsent (siehe „Tieferer Sinn“ unten).

GAMICFICATION  
ELEMENTE



Rückmeldung: Alle Aktivitäten des Anwenders sollten zu einer 
sichtbaren Bewertung führen, am besten unmittelbar. Durch Ver-
meiden negativen Feedbacks und Anstreben positiver Rückmel-
dung lernt der Anwender.

GAMICFICATION  
ELEMENTE



Tieferer Sinn („Epic Meaning“): Da die Anwender zielorientiert 
handeln, sollten die Ziele zu einer starken Motivation führen, also 
besonders erstrebenswert sein. Die Arbeit innerhalb der Gruppe 
kann bereits als sinnstiftend empfunden werden.

GAMICFICATION  
ELEMENTE



Gruppenarbeit („Community Collaboration“): Die gemeinsa-
me Arbeit an der Lösung bringt Anwender zusammen. So lassen 
sich manche Aufgaben nur durch Zusammenarbeit von mehreren 
Spielern (bis hin zur gesamten Community) lösen. Dies motiviert 
Anwender, untereinander Kontakte zu knüpfen bis hin zur Bildung 
eines selbstorganisierenden Systems (Online-Community).

GAMICFICATION  
ELEMENTE



Cascading Information: Der Anwender sollte bei der aktuell zu 
lösenden Aufgabe nur die für ihn wichtigen Information sehen; er 
soll nicht durch unverständliche Details abgelenkt und überfordert 
werden. Insbesondere Lernspiele nutzen das Element „Cascading 
Information“, um Lerninhalte kontinuierlich und aufeinander aufbau-
end zu vermitteln, ohne spätere Inhalte vorwegzunehmen.

GAMICFICATION  
ELEMENTE



Punkte verwenden      3D Spiel
GAMIFICATION, ALS KONGLOMERAT VERSCHIEDENER  

IDEEN, BEFINDET SICH MEISTENS IN DER MITTE

GAMICFICATION  
KONTINUUM



strukturell: Spielelemente, Design/Ästhetik, Punkte,  
Level, Highscore, Belohnung, Ranking, Countdown,  
Vergleiche, Statistiken, Rätsel, Fragen, ...
inhaltlich: Narrativ, Story, Geschichte, Charaktere,  
Avatare, Genre, Wettbewerbe, Zufall, Karten, Mind-Maps, 
Infografiken, Gegenstände, Medaillien, ... 

GAMICFICATION  
VERÄNDERUNGEN



ACCOMPLISHMENT

EPIC MEANING

EMPOWERMENT

SOCIAL INFLUENCE

UNPREDICTABILITY

AVOIDANCE

SCARCITY

OWNERSHIP

INTRINSIC 
TENDENCY

EXTRINSIC 
TENDENCY

BLACK HAD  
GAMAFICATION

WHITE HAD  
GAMAFICATION

OCTALYSIS



ERRUNGENSCHAFT

SINN

KREATIVITÄT

SOZIALER EINFLUSS

UNVORHERSEBARKEIT

VERMEIDUNG

UNGEDULD

EIGENTUM

INTRINSISCH

EXTRINSISCH

DIE BÖSEN

DIE GUTEN

OCTALYSIS



– momentane Situation in der HochschulPolitik: 
 anstrengend, nervenaufreibend, deprimierend. 
– kurz: keiner hat mehr Bock!

»  FAZIT:  WIR BRAUCHEN DAS!  
     FÜR DIE HOPO! 

GAMICFICATION  
FOR THE WIN!



– Wie kann das aussehen? 
 gutes Design, geile Geschichte, geniale Athmosphäre 
– es folgt: endlich Spaß, mehr Beteiligung, bessere Anträge!

»  FAZIT:  STIMMT DEM ANTRAG ZU, 
     DENN ER IST GUT!

GAMICFICATION  
FUTURE NOW!



HoPo 
GAMIFICATION

LET‘S DO THIS!



Milos Rodatos, Jan Magnus Schult,  
Kevin Oelze, Jonathan Dehn,  
Philipp Schulz, Björn Mandelbaum

HOCHSCHULPOLITIK GAMIFIZIEREN!

Die Vollversammlung möge folgendes beschließen:

Die Studierendenschaft möchte die Hochschulpolitik mit der Methode 
der Gamifikation attraktiver gestalten.

Zur Umsetzung dieser Forderung wird der AStA beauftragt, im Zusam-
menwirken mit der AG E-Learning, Datenschutz und Transparenz zu prü-
fen, in wie weit eine mögliche Umsetzung für die studentischen Organe 
(StuPa, AStA, moritz-Medien, Fachschaftsräte) sinnvoll und möglich ist.

Ein Konzept wird dem StuPa zur Abstimmung vorgelegt.

BEGRÜNDUNG: Erfolgt mündlich bzw. ergibt sich aus dem Vortrag.

ANTRAG  



danken!

Für Weltfrieden  
und Einhörner!



Durch mehr Transparenz; Übersichtlichkeit; besseres Design; 
ein durchdachtes, unbürokratisches System; mehr Beteili-
gungsmöglichkeiten und kleine, lustige Aktionen schaffen 
wir es vielleicht, mehr Spaß und Motivation sowohl für Studie-
rende, als auch für StuPisten zu ermöglichen.

META-MOTIVATION  
DIE IDEE DAHINTER



Das Ziel erlangen wir über die Nutzung von Tools wie Liquid 
Feedback/Open Antrag zur besseren und offeneren, einfa-
cheren Antragserstellung, OpenSlides zur besseren Über-
sicht der Sitzungen, Streaming für mehr Transparenz, Trello 
für den AStA, ein Webportal mit einer Übersicht über alles. 

META-MOTIVATION  
WERKZEUGE



Weitere Ansätze: keine/weniger Drucksachen, Hymne zu Beginn 
und Ende der Sitzungen, Pausenmusik, GO überdenken, Urabstim-
mungen, Meinungsbilder, Ergebnisse – Prozess besser mit moritz.
medien zusammenarbeiten, MiniPayment für Soziale Projekte für 
jeden anwesenden StuPisten, Countdowns, Lotterie für Anträge, ...

META-MOTIVATION  
IDEENSAMMLUNG



Wir werden dem StuPa 5 verschiedene Konzepte mit unter-
schiedlicher Gewichtung bzw. Gamification Level vorlegen. 
Nach einer Präsentation werden wir Wünsche und Anregun-
gen sammeln und nach einer Überarbeitungsphase drei End-
konzepte vorstellen und zur Abstimmung stellen.

META-MOTIVATION  
VORGEHEN



In dieser Version wird das StuPa-Präsidium beauftragt genaue Ergebnis-
se über die Vorgänge im StuPa zu dokumentieren, mit Punkten zu bewer-
ten* und auf die StuPa-Webseite online zu stellen. 

DIE 5 KONZEPTE  
LEVEL I

Punkte      Spiel



Das StuPa-Präsidium wird beauftragt genaue Ergebnisse über die Vor-
gänge im StuPa zu dokumentieren, mit Punkten zu bewerten* und auf die 
StuPa-Webseite online zu stellen. Es gibt Button für bestandene Quests.

DIE 5 KONZEPTE  
LEVEL II

Punkte      Spiel



Das AStA Referat HoPo wird beauftragt genaue Ergebnisse über die Vor-
gänge im StuPa zu dokumentieren, mit Punkten zu bewerten* und auf die 
AStA-Webseite zu stellen. Es gibt ein Kartenspiel und Button.

DIE 5 KONZEPTE  
LEVEL III

Punkte      Spiel



Das HoPo-WARs Spiel wir durch ein neuzuschaffendes autonomes AStA 
Referat Gamification betreut. Auf der AStA-Webseite werden die Ergeb-
nisse veröffentlicht und mit Micro-Spenden unterstützt man ein Projekt. 

DIE 5 KONZEPTE  
LEVEL IV

Punkte      Spiel



Das Ultimative HoPo-WARs Spiel wir durch ein neuzuschaffendes AStA 
CO-Referat Gamification betreut. Auf einer eignenen Plattform werden 
Ergebnisse, Micro-Spenden und ein Narrativ regelmäßig veröffentlicht.

DIE 5 KONZEPTE  
LEVEL V

Punkte      Spiel



LEVEL I LEVEL II LEVEL III LEVEL IV LEVEL V

Verantwortlichkeit StuPa Präsidium StuPa Präsidium Referat HoPo autonomes Gam. Co-Referat Gam.

Plattform StuPa Webseite StuPa Webseite AStA Webseite AStA Webseite eigene Plattform

Punkte ★ ★ ★ ★ ★

Button ★ ★ ★ ★

Kartenspiel ★ ★ ★

Micro-Spende ★ ★

Narrativ ★

DIE 5 KONZEPTE  
ÜBERBLICK



TOOLS  
OPEN  

SLIDES



AUSZEICHNUNGEN  
BUTTON

GREIFSWALD



HOPO WARS  
DAS KARTENSPIEL

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore do-
luptas. Ommolenis est auda ipsame prestia. 
Sum faccatius nim verum de seremodit.

[ pelliae vel idenis ]

Atk: 2500  Vert: 2300

Jonathan

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore do-
luptas. Ommolenis est auda ipsame prestia. 
Sum faccatius nim verum de seremodit.

[ pelliae vel idenis ]

Atk: 1000  Vert: 3500

Purzel

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore do-
luptas. Ommolenis est auda ipsame prestia. 
Sum faccatius nim verum de seremodit.

[ pelliae vel idenis ]

Atk: 700  Vert: 1000

Blacky

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore do-
luptas. Ommolenis est auda ipsame prestia. 
Sum faccatius nim verum de seremodit.

[ pelliae vel idenis ]

Atk: 600  Vert: 800

Lilian-Sophie Fischer

Ang: *  Vert: *

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas Ommolenis est auda ipsame 
prestia. Um as restiis sunt aut porpore.

[ pelliae vel idenis ]

Krieg

Ang: *  Vert: *

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas Ommolenis est auda ipsame 
prestia. Um as restiis sunt aut porpore.

[ pelliae vel idenis ]

Habgier & Geiz

Ang: *  Vert: *

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas Ommolenis est auda ipsame 
prestia. Um as restiis sunt aut porpore.

[ pelliae vel idenis ]

Neid & Eifersucht
Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas. Ommolenis est auda ipsame 
prestia si del ipsapiet as et lantusam.
odit doluptas. Mmmolenis est auda endelit

[ pelliae vel idenis ]

Greifswald

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas. Ommolenis est auda ipsame 
prestia si del ipsapiet as et lantusam.
odit doluptas. Mmmolenis est auda endelit

[ pelliae vel idenis ]

Anklam

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas. Ommolenis est auda ipsame 
prestia si del ipsapiet as et lantusam.
odit doluptas. Mmmolenis est auda endelit

[ pelliae vel idenis ]

Parlament

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas. Ommolenis est auda ipsame 
prestia si del ipsapiet as et lantusam.
odit doluptas. Mmmolenis est auda endelit

[ pelliae vel idenis ]

Der heilige Geist

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas. Ommolenis est auda ipsame 
prestia si del ipsapiet as et lantusam.
odit doluptas. Mmmolenis est auda endelit

[ pelliae vel idenis ]

Barmherzigkeit

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas. Ommolenis est auda ipsame 
prestia si del ipsapiet as et lantusam.
odit doluptas. Mmmolenis est auda endelit

[ pelliae vel idenis ]

Friedfertigkeit

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas. Ommolenis est auda ipsame 
prestia si del ipsapiet as et lantusam.
odit doluptas. Mmmolenis est auda endelit

[ pelliae vel idenis ]

Güte

Fähigkeit: si del ipsapiet as et lantusam 
quatur aut liatust, offictis es nobitatisci 
bero endelit, aut re, sitatemquo blabore 
odit doluptas. Ommolenis est auda ipsame 
prestia si del ipsapiet as et lantusam.
odit doluptas. Mmmolenis est auda endelit

[ pelliae vel idenis ]

Freundschaft



TOOLS  
TRELLO



WEBPORTAL  
HERZ AUS GOLD



TOOLS  
LIVE

ON AIR



TOOLS  
LIQUID  
FEED-
BACK



NARRATIV  
EINE KOOPERATION 

MIT  



HoPo 
GAMIFICATION

LET‘S DO THIS!



LEVEL I LEVEL II LEVEL III LEVEL IV LEVEL V

Verantwortlichkeit StuPa Präsidium StuPa Präsidium Referat HoPo autonomes Gam. Co-Referat Gam.

Plattform StuPa Webseite StuPa Webseite AStA Webseite AStA Webseite eigene Plattform

Punkte ★ ★ ★ ★ ★
Button ★ ★ ★ ★

Kartenspiel ★ ★ ★
Micro-Spende ★ ★

Narrativ ★

DIE 5 KONZEPTE  
AUSWAHL



Das StuPa wählte aus den 5 Konzepten die Gamification Level 
I, II & IV. Jetzt befinden wir uns in der Überarbeitungsphase. 
Für die VV 2015 (15.12.15) werden wir eine Präsentation ausarbeiten 
und 3 Anträge zur Abstimmung stellen. Das StuPa muss dann 
über DEN EINEN (mit der meisten Zustimmung) abstimmen.

βeta-PHASE  
ÜBERARBEITUNG



Nach langen Diskussionen und viel konstruktiver Kritik werden  
die Level I & II zusammengelegt zum neuen β-LEVEL I. 
Level IV wird zu β-LEVEL II und ein neues quasi BONUS Level 
aus neuen Ansätzen wird zu β-LEVEL III. 
Mit den 3 β-LEVELN wird wie angedacht verfahren.

βeta-PHASE  
ÜBERARBEITUNG II



Das StuPa-Präsidium wird beauftragt Ergebnisse über die Vorgänge 
im StuPa zu dokumentieren, mit Punkten zu bewerten und auf die Stu-
Pa-Webseite online zu stellen. Eine Buttonmaschine wird für den AStA 
gekauft, die Buttonvorlagen für die Abzeichen im AStA ausgelegt und 
durch die jeweilige Büroschicht oder anwesendes Präsidium ausgestellt. 
Das Projekt ist auf die kommende Legislatur befristet.

β-LEVEL I

Punkte      Spiel



β-LEVEL I
Die Vollversammlung beauftragt das StuPa-Präsidium die Vorgänge 
im StuPa zu dokumentieren, mit Punkten zu bewerten und auf die Stu-
Pa-Webseite online zu stellen. Der AStA wird beauftragt sich eine But-
tonmaschine zu kaufen und im Eingangsbereich des AStA-Büros Button-
vorlagen für die Abzeichen auszulege. Das Projekt ist auf die kommende 
Legislatur befristet.

ANTRAG



Das HoPo-WARs Spiel wir durch ein neuzuschaffendes autonomes AStA 
Referat Gamification betreut. Auf einer Sub-Domain der AStA-Webseite 
werden die Ergebnisse veröffentlicht und mit Micro-Spenden unterstützt 
man ein soziales Projekt. In dieser Legislatur wird alles vorbereitet um 
in der neuen Legislatur SoSe 2016 zu starten. Die AG E-Learning, Daten-
schutz, Transparenz und Gamification unterstützt das ganze.

β-LEVEL II

Punkte      Spiel



Die Vollversammlung beauftragt das StuPa Präsidium folgende Satzungsänderung dem StuPa vorzulegen: „Die ANLAGE 
ZUR SATZUNG ÜBER DIE FESTLEGUNG DER STRUKTUR DES ALLGEMEINEN STUDIERENDENAUSSCHUSSES DER STUDIERENDEN-
SCHAFT DER ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD wird im Bereich „E) Kultureller Bereich“ um folgenden Punkt 
erweitert: 
2.) AUTONOMES REFERAT FÜR GAMIFICATION 

Der*Die autonome AStA-Referent*in für Gamification ist für die Organisation und Umsetzung der Gamification verant-
wortlich. Er*Sie soll über eine Sub-Domain der AStA-Webseite über die Vorgänge im StuPa berichten und die am Spiel 
teilhaben-wollenden StuPisten nach einem durch das StuPa zum Beginn einer jeden Legislatur festgelegten Regelwerk 
bewerten und die Ergebnisse veröffentlichen. Desweiteren erstellt er*sie Vorschläge für soziale Projekte, die durch das 
Spiel unterstützt werden sollen, welche dem StuPa ebenfalls zur Abstimmung vorgelegt werden. Er*Sie arbeitet mit der 
Ag E-Learning, Datenschutz, Transparenz und Gamification zusammen, um das Spiel sukkzesive zu optimieren. 

Er*Sie ist autonome*r AStA– Referent*in gemäß § 13 Abs. 5 der Satzung. Er*Sie untersteht nicht der Richtlinienkompe-
tenz des*der AstA-Vorsitzende*n und ist kein stimmenberechtigtes Mitglied. Seine*Ihre Tätigkeit ist in dem kulturellen 
Aufgabenbereich des AStA (§ 11 Abs. 7 der Satzung) angesiedelt.

 β-LEVEL II 
ANTRAG



Das StuPa soll die Aufwandsentschädigung der*des AStA-Referent*in für „Gamification“ monatlich, für die Legislatur 
2015/16, auf 100 Euro setzen. 

Das autonome Referat wird bis zur konstituierenden Sitzung des StuPas im Jahr 2017 befristet, um im Anschluss nach 
einer Evaluation zu schauen, ob es funktioniert.

 β-LEVEL II 
ANTRAG



Der Medienausschuss wird beauftragt die Gamification über die moritz.
medien voranzubringen. Auf dem webmoritz. würden die Ergebnisse 
veröffentlicht und die Karten als PDF zum download angeboten werden. 
Im moritz.magazin wird das Narrativ durch Kooperation mit »GȖŞŦΛѴ 
oder durch den moritz.män erzeugt. moritz.tv unterstütz das ganze mit 
einem eigenen Format „Sternstunden StuPa“.   

// erster Ansatz // alles nur Vorschläge.

β-LEVEL III

Punkte      Spiel



Die Vollversammlung beauftragt den Medienausschuss die Gamification über die moritz.medien voranzubringen. 

Begründung:
Auf dem webmoritz. würden die Ergebnisse veröffentlicht und die Karten als PDF zum download angeboten werden. Im 
moritz.magazin wird das Narrativ durch Kooperation mit »GȖŞŦΛѴ oder durch den moritz.män erzeugt. moritz.tv 
unterstütz das ganze mit einem eigenen Format „Sternstunden StuPa“.   

// erster Ansatz // alles nur Vorschläge.

β-LEVEL III
ANTRAG



Ein eigener Gamificationausschuss wird beauftragt sich der Thematik 
anzunehmen und die Gamification voranzubringen. Er setzt sich aus 5 
Mitgliedern zusammen. Ein Vorschlag kommt jeweils von dem StuPa, den 
moritz.medien, dem AStA, der FSK,  »GȖŞŦΛѴ oder  

// erster Ansatz // alles nur Vorschläge.

bonus β-LEVEL IV

Punkte      Spiel



ANTRAG

ZWEITER ABSCHNITT: STUDIERENDENPARLAMENT
§ 5 Aufgaben des Studierendenparlaments 
neu einzufügen:
7. die Mitglieder des Gamificationausschusses zu wählen

§ 10 Ausschüsse und Arbeitsgruppen
neu einzufügen: 
(8) Das Studierendenparlament richtet als ständigen Ausschuss den Gamificationausschuss
ein. Näheres regeln die Bestimmung im Abschnitt 5.

I. Anlage gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung der Studierendenschaft 
neu einzufügen: 
g) Gamificationausschuss

bonus β-LEVEL IV



ANTRAG

FÜNFTER ABSCHNITT: WEITERE EINRICHTUNGEN UND UNTERGLEIDERUNGEN DER STUDIERENDENSCHAFT
neu einzufügen: 
§ 35 Zusammensetzung des Gamificationausschuss
(1) Der Gamificationausschuss besteht aus fünf Mitgliedern. Eines wird durch das Studierendenparlament, eines durch 
die Geschäftsführung und Chefredaktionen der moritz.medien, eines durch die Fachschaftskonferenz, eines durch den 
Allgemeinen Studierendenausschuss und weiteres Mitglied von der AG Studentischen Kultur vorgeschlagen.
(2) Die Vorschläge sollen die Breite und Vielfalt der Greifswalder Studierendenschaft repräsentieren. Sie sollen aus der 
Mitte der unterschiedlichen Organe der Studierendenschaft, der studentischen Kulturträgerinnen und den Trägerinnen 
weiteren studentischen Engagements stammen. Sie müssen Mitglieder der Studierendenschaft sein.

§ 36 Wahl des Gamificationausschuss
(1) Die Mitglieder des Gamificationausschuss werden vom Studierendenparlament mit der Mehrheit seiner stimmberech-
tigten Mitglieder geheim gewählt.
(2) Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Die Mitglieder des Gamificationausschusses werden zu Beginn des Sommersemesters 
gewählt.
(3) Mitglieder des Gamificationausschuss können vom Studierendenparlament mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit seiner 
stimmberechtigten Mitglieder abberufen werden.

bonus β-LEVEL IV



§ 35 Sitzungen des Gamificationausschuss
(1) Der Gamificationausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende, die die Sitzungen leitet. Der Gamificationaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit den Stimmen der 
Mehrheit seiner Mitglieder sofern diese Satzung oder die Geschäftsordnung des Gamificationausschuss nichts anderes
bestimmt.
(2) Die Sitzungen des Gamificationausschuss sind hochschulöffentlich. Bei Personaldebatten und begründeten Einzelfäl-
len tagt er nichtöffentlich. Das Präsidium des Studierendenparlaments zählt dabei nicht als Öffentlichkeit.
(3) Der Gamificationausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 36 Zuständigkeit und Befugnisse des Gamificationausschuss
(1) Der Gamificationausschuss erarbeitet ein Konzept zur Gamification und organisiert dieses. Er ist für die Umsetzung 
verantwortlich. 

ANTRAG

bonus β-LEVEL IV



Alle Dinge werden einzeln abgestimmt.  
// erster Ansatz // alles nur Vorschläge.

bonus * LEVEL V

Punkte      Spiel



bonus * LEVEL V
ANTRAG

Die Vollversammlung möge beschließen:
Die Vollversammlung befürwortet die Umsetzung eines Gamification-Konzeptes mit folgenden Aspekten:
1. Die Verantwortlichkeit liegt bei X1(dem AStA, dam StuPa-Präsidium, einem neue zu schaffendes autonomen AStA Re-
ferat Gamification, einem neu zu gründenden Gamificationausschuss, dem Medienausschuss) 
2. Die Vorgänge im StuPa werden dokumentieren, mit Punkten bewertet und auf  X2 (der StuPa-Webseite, einer Sub-Do-
main der AStA-Webseite, dem webmoritz, einer eigenen Plattform) online veröffentlicht.
3. Es wird eine Buttonmaschine besorgt und im Eingangsbereich des AStA-Büros Buttonvorlagen für die Abzeichen ausgelegt. 
4. Das HoPo-Wars-Kartenspiel wird auf der X2 veröffentlicht. 
5. Microspenden für jeden positiv bewerteten Vorgang in der Hochschulpolitik sollen am Ende der Legislatur soziale und/
oder kulturelle Initiativen unterstützen.
6. Es soll ein Narrativ erstellt und regelmäßig auf der X2 veröffentlicht werden.
7. Das Projekt wird am Ende der kommenden Legislatur 2016/2017 evaluiert und ist vorerst bis dahin befristet.



DIE 3 β-LEVEL
β-LEVEL I β-LEVEL II β-LEVEL III β-LEVEL IV * β-LEVEL V

Verantwortlichkeit StuPa Präsidium autonomes Game. Referat HoPo Game-Ausschuss *

Plattform StuPa Webseite AStA Webseite webmoritz. eigene Plattform *

Punkte ★ ★ ★ ★ ?

Button ★ ★ ★ ★ ?

Kartenspiel ★ ★ ?

Micro-Spende ★ ?

Narrativ ?



Aufgrund des Feedbacks, dass es wesentlich einfacher und 
schneller geht, wird nur Bonus * LEVEL V auf der VV einge-
reicht.

βeta-PHASE  
FEEDBACK



Nachdem der Antrag in seiner vorliegenden Form bereits zur 
Sitzung im Januar vorgebracht und leider abgelehnt wur-
de, stelle ich ihn nun erneut zur Debatte. Wer fragen hat, 
dem gebe ich stets Antwort. Wagt dieses Experiment und 
schreibt damit Geschichte!

βeta-PHASE  
StuPa TEIL II



HoPo 
GAMIFICATION

LET‘S DO THIS!


